
Die Anzahl der Toiletten ist der Grösse des Anlasses anzupassen. 

Zu jeder WC-Anlage gehört mindestens eine Handwascheinrichtung mit 
fliessendem Wasser (auch provisorische Einrichtungen sind zulässig), Sei­
fenspender und Einweghandtüchern. 

Für die Wartung der WC-Anlagen ist eine verantwortliche Person zu bestim­
men. 

4.9 Die Beseitigung der Abwasser hat vorschriftsgemäss zu erfolgen (keine Ver­
schmutzung von Gewässern). 

5. Speise- und Getränkekarte

5.1 Die Preise sämtlicher Lebensmittel und Getränke sind den Gästen in geeig­
neter und gut ersichtlicher Weise zusammen mit Sachbezeichnung, Men­
genangabe und weiterer Kennzeichnungsvorschriften bekannt zu geben. 

6. Selbstkontrolle

Für die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit muss ein dem Betrieb
angepasstes Selbstkontroll-Konzept erarbeitet und umgesetzt werden.
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